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Vorwort 

 
Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger 
 
Bereits steht wieder die Adventszeit vor der Tür und damit auch die nächste 
Gemeindeversammlung. Sie findet am Montag, 07. Dezember 2009, 20.00 Uhr 
im Restaurant Bären, Stäckshus, Heimisbach statt. 
 
Die Teilrevision des Organisationsreglementes umfasst vor allem die Anpas-
sung an geändertes, übergeordnetes Recht. Im Schulreglement sollen die bis-
herigen Grundsätze und Vereinbarungen festgeschrieben werden. Traktandiert 
ist wie jedes Jahr auch der Voranschlag für das kommende Jahr.  
 
Bei den Wahlen ist ein neues Ratsmitglied zu wählen und falls die vorgesehe-
ne Wahlkompetenzdelegation im Organisationsreglement abgelehnt wird, auch 
ein Mitglied der Schulkommission. 
 
Die Unterlagen zu den traktandierten Geschäften, insbesondere die Reglemen-
te und Details zum Voranschlag 2010, können bis zur Versammlung auf der 
Gemeindeverwaltung während den Büroöffnungszeiten eingesehen werden. 
Des weiteren wird auf die ausführlichen Informationen in diesem Mitteilungs-
blatt verwiesen. 
 
Sie sind herzlich eingeladen, an der Gemeindeversammlung teilzunehmen. 
 
 Gemeinderat & Verwaltung 

Wer sich im alten Jahr 
nicht getraut hat, wird 
auch dem neuen Jahr 
nicht trauen. 

Herbert Wehner (1906-1990) 
 

Wer viel spricht hat weniger Zeit zum Denken.  

Indisches Sprichwort 

 

Wer nicht fähig ist, eine 
Lösung zu finden, ist 
auch nicht würdig, ein 
Problem zu haben. 
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Einladung zur Einwohnergemeindeversammlung 

auf Montag, 7. Dezember 2009, 20.00 Uhr im Rest. Bären, Stäckshus,  
Heimisbach 
 
Traktanden 
 
1. Teilrevision des Gemeindeorganisationsreglementes (OgR) 
2. Beschlussfassung über das Schulreglement 
3. Beschlussfassung über die Steueranlagen und den Voranschlag 2010 
4. Wahlen 
5. Verschiedenes 
 
Zu dieser Versammlung sind alle Stimmberechtigten herzlich eingeladen. 
Die Unterlagen zu den Traktanden 1 bis 3 liegen auf der Gemeindeverwal-
tung Trachselwald in Heimisbach während der Bürostunden zur Einsicht öf-
fentlich auf. 
Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse richten sich nach dem Ge-
setz über die Verwaltungsrechtspflege und sind innert 30 Tagen nach der 
Versammlung, schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalter, 
Schloss, 3456 Trachselwald, einzureichen. Auf die Rügepflicht gemäss Art. 
49 a des Gemeindegesetzes wird hingewiesen. 
 
Das Protokoll dieser Versammlung wird vom 14.12.2009 bis 04.01.2010 auf 
der Gemeindeverwaltung öffentlich aufliegen. Während dieser Zeit kann da-
gegen schriftlich Einsprache beim Gemeinderat gemacht werden. 
 

Kommentar und Anträge zu den Traktanden 
 

Protokoll der letzten Versammlung 
Das Protokoll der Versammlung vom 6. Oktober 2009 lag 7 Tage nach der 
Versammlung während 20 Tagen in der Gemeindeverwaltung Trachselwald 
in 3453 Heimisbach öffentlich auf. Während dieser Frist gingen keine Ein-
sprachen beim Gemeinderat ein. Das Protokoll wurde gestützt auf Art. 63, 
Abs. 3 OgR durch den Gemeinderat genehmigt. 
 
Das Protokoll der kommenden Versammlung vom 7. Dezember 2009 wird 
ebenfalls 7 Tage nach der Versammlung, während 20 Tagen, auf der Ge-
meindeverwaltung öffentlich aufliegen. Es wird auch auf der Gemeindeho-
mepage zur Verfügung stehen. 
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1. Teilrevision des Organisationsreglementes 
 

Einige Anpassungen im Gemeinderecht (Gemeindegesetz und Gemein-
deverordnung) haben auch Auswirkungen auf das Organisationsregle-
ment. Weiter soll die Wahl der Mitglieder der Schulkommission wie alle 
übrigen Kommissionsmitglieder an den Gemeinderat delegiert werden. 
Bei Vakanzen ist eine Ersatzwahl durch die Gemeindeversammlung sehr 
umständlich.  
 
Das Organisationsreglement der Einwohnergemeinde Trachselwald vom 
9. Dezember 2000 wird wie folgt geändert: 

 

A. Organisation 

A.3 Der Gemeinderat 

Delegation von Ent-
scheidbefugnissen 

Art. 12 1 Der Gemeinderat kann in seinem Zuständig-
keitsbereich einzelnen seiner Mitglieder, einem Gemein-
deratsausschuss, oder dem Gemeindepersonal für be-
stimmte Geschäfte oder Geschäftsbereiche selbständige 
Entscheidbefugnisse übertragen. 

 2 unverändert 
 

A.4 Das Rechnungsprüfungsorgan 

Grundsatz Art. 13 1 Die Rechnungsprüfung erfolgt durch eine 
privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich organisierte 
Revisionsstelle. Art. 47 hiernach findet keine An-
wendung.  

 
 2 Das Gemeindegesetz, die Gemeindeverordnung 

und die Direktionsverordnung über den Finanzhaus-
halt der Gemeinden umschreiben die Wählbarkeits-
voraussetzungen und die Aufgaben. 

 
Datenschutz 3 Die Revisionsstelle ist Aufsichtsstelle für Daten-

schutz gemäss Art. 33 des kant. Datenschutzgeset-
zes. Die Berichterstattung erfolgt einmal jährlich an 
die Versammlung. 
Die Aufsichtsstelle verfügt über eine jährliche Aus-
gabenkompetenz von Fr. 1.000.--. 
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A.5 Die Kommissionen 

Ständige Kommissi-
onen 

Art. 14 1 unverändert 

 
 2 Der Gemeinderat kann in seinem Zuständigkeitsbe-

reich mittels Verordnung weitere ständige Kommissionen 
ohne Entscheidbefugnis einsetzen. Diese Verordnung 
bestimmt deren Aufgaben, Zuständigkeiten, Organisatio-
nen und Mitgliederzahl. 

 

C. Verfahren an der Gemeindeversammlung 

C.1 Allgemeines 

Rügepflicht Art. 29 1 unverändert 
 
 2 Unterlässt sie pflichtwidrig einen solchen Hinweis, ver-

liert sie das Beschwerderecht (Art. 49 a des Gemeinde-
gesetzes). 

 

C.2 Abstimmungen 

Abstimmungsver-
fahren 

Art. 36 1 unverändert 

 
 2 Die Präsidentin oder der Präsident 
 - Linea 1 - 4 unverändert 
 - lässt für jede Gruppe den Sieger (Art. 37) ermitteln. 
 

D. Öffentlichkeit, Information, Protokolle 

D.3 Protokolle 

b) Inhalt Art. 62 1 Das Protokoll enthält 
 a) bis g) und i) bis j) unverändert 
 h) Rügen nach Art. 49 a des Gemeindegesetzes  

    (Rügepflicht) 
 
 2 unverändert 
 

E. Aufgaben 

E.2 Aufgabenerfüllung 

Erfüllung durch Drit-
te 

Art. 71 1 Wird beabsichtigt, eine öffentliche Aufgabe an 
Dritte zu übertragen, findet die kantonale Gesetzgebung 
über das öffentliche Beschaffungswesen Anwendung. 
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F. Verantwortlichkeit und Rechtspflege 

F.1 Verantwortlichkeit 

Disziplinarische 
Verantwortlichkeit 

Art. 74 1 bis 6  unverändert 

 

 7 Die Disziplinarbehörde veranlasst die Kündigung durch 
das zuständige Organ oder die Abberufung durch die 
Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion, wenn Unfähig-
keit, dauerhaft ungenügende Leistungen, schwere oder 
wiederholte Dienstpflichtverletzung oder ein anderer 
wichtiger Grund die Fortsetzung der Amtsführung unzu-
mutbar machen. 

F.2 Rechtspflege 

Beschwerde Art. 76 1 Gegen Beschlüsse, Verfügungen und Wahlen 
sowie Abstimmungen von Gemeindeorganen kann nach 
den kantonalen Bestimmungen (insbesondere Verwal-
tungsrechtspflegegesetz) Beschwerde geführt werden. 

 2 unverändert 

Anhang I: Kommissionen 
 

Finanzkommission 

(ersatzlos aufgehoben) 
 

Strassenkommission 

(Änderung der Bezeichnung - Rest unverändert) 
 

Schulkommission 
 

Mitgliederzahl: unverändert 
Mitglied von Amtes wegen: unverändert 
Wahlorgan: Gemeinderat 
Übergeordnete Stellen: unverändert 
Untergeordnete Stellen: unverändert 
Aufgaben: - Die Schulkommission nimmt die strate-

gisch-politische Führung des  Kindergar-
tens, der Primar-, Real- und Sekundar-
schule, der Tagesschule und die Aufsicht 
wahr. 

Finanzielle Befugnisse: unverändert 
Unterschrift: unverändert 
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Inkrafttreten Art. 80 1 unverändert 
 
 2 unverändert 
 3 Die Reglementsänderung vom 7. Dezember 2009 tritt 

auf den 1.1.2010 in Kraft. 

 
Anhang II: Verwandtenausschluss 

 B1  A  B  

 G C D E F  

O  H J+++R K L M N 

 P - - - S     Q 

 
Legende:  = Ehe 

 
 = Abstammung 

 

  = verstorben 
       

+++   =     eingetragene Partnerschaft  
 

 - - -    =     faktische Lebensgemeinschaft 

 
Dem Gemeinderat dürfen nicht gleichzeitig ange-

hören 

Beispiele: 

a) Verwandte in gerader 

Linie 

Eltern - Kinder A mit D, E und G; F mit K, L und 
M; D mit H und J 

 Grosseltern - Grosskinder A mit H, J, K, L und M 

 Urgrosseltern - Urgrosskin-
der 

A mit P und Q 

b) Verschwägerte in ge-

rader Linie 

Schwiegereltern A mit C und F; E und F mit N; C 
und D mit O; C und D mit R 

 Schwiegersohn/Schwieger-
tochter 

O mit C und D; N mit E und F; 
R mit C und D 

 Stiefeltern/Stiefkinder B1 (2. Ehefrau von A) mit D und 
E 

c) voll- und halbbürtige 

Geschwister 

Bruder/Schwester, Stiefbru-
der/-schwester 

K mit L und M; H mit J; 
G mit D und E 

d) Ehepaare Ehepartner A mit B1; C mit D; O mit H 

e) eingetragene Part-

nerschaft  

eingetragener Lebenspart-
ner 

J mit R 

f) faktische Lebensge-

meinschaft 

Lebenspartner P mit S 
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Ebenso wenig dürfen Personen, die mit  

- Mitgliedern des Gemeinderates, 

- Mitgliedern von Kommissionen oder  

- Vertreterinnen/Vertretern des Gemeindepersonals 

in obiger Weise verwandt, verschwägert, verheiratet oder in eingetra-

gener Partnerschaft oder faktischer Lebensgemeinschaft verbunden 

sind, dem Rechnungsprüfungsorgan angehören. 

 
Antrag: 
Der Gemeinderat beantragt, der Teilrevision des Organisations-
reglementes zuzustimmen. 
 
 

2. Beschlussfassung über das Schulreglement 
 
Die Einwohnergemeinde Trachselwald, erlässt gestützt auf  
  
-  das Volksschulgesetz (VSG) vom 19. März 1992 
-  das Kindergartengesetz vom 23. November 1983 
-  das Organisationsreglement der Einwohnergemeinde Trachselwald  
    vom 9.12.2000  
 

das folgende Schulreglement: 
 
Die in diesem Reglement aus Gründen der besseren Lesbarkeit gewähl-
te männliche Schreibform gilt selbstverständlich für beide Geschlechter. 
 
1. Teil: Organisation 
 
 Artikel 1 Das Schulwesen der Gemeinde Trachselwald umfasst 
   a) den Kindergarten. 
   b) die Volksschule. 
 
1. Kindergarten 
 
 Artikel 21 Der Kindergarten untersteht der Kindergarten-, Primar- und 
   Realschulkommission. 
   2 In den Kindergarten aufgenommen werden Kinder 
   a) die ein oder zwei Jahre vor Schuleintritt stehen. 
   b) vom Schulbesuch zurückgestellt werden. 
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2. Volksschule 
 
 Artikel 31 Zur Volksschule der Gemeinde Trachselwald gehören 
   a) die Klassen der Primarstufe. 
   b) die Klassen der Realstufe. 
   2 Die Primarstufe umfasst das 1. - 6. Schuljahr. 
   3 Die Realstufe umfasst das 7. - 9. Schuljahr. 
 
 Artikel 41 Sekundarschüler besuchen die Sekundarschule in  

Sumiswald.  
Als Sekundarschüler gelten Schüler mit mindestens 2 
Hauptfächern auf Sekundarschulniveau. Schüler mit nur 
noch einem Hauptfach auf Sekundarschulniveau, besuchen 
wiederum die Schule an ihrem angestammten Ort. 

 
2 Der Gemeinderat erlässt Ausführungsbestimmungen zu 

speziellen Schulorten, insbesondere für den Ortsteil Trach-
selwald-Dorf. 

 
 

2. Teil: Aufgaben und Befugnisse der Behörden 
 
1. Behörden 
 
 Artikel 51 Die Schulbehörden der Gemeinde Trachselwald sind: 
   a) der Gemeinderat. 
   b) die Kindergarten-, Primar- und Realschulkommission. 
 

2 mit besonderen Aufgaben im schulischen Bereich befassen 
sich zudem: 

   a) die Schulleitung gemäss VSG Art. 36. 
   b) Lehrerkonferenzen. 
 
2. Gemeinderat 
 
Kompetenzen 
 

Artikel 61 Der Gemeinderat entscheidet auf Antrag der Kindergarten-, 
 Primar- und Realschulkommission über die Schaffung und  

  Aufhebung von Kindergarten, Schulen und Klassen. 
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 2 Die Beschlüsse gemäss Absatz 1 unterliegen der  
Genehmigung durch die zuständige Stelle der Kantonalen 
Erziehungsdirektion. 

 
   3 Der Gemeinderat erlässt Vorschriften über die  

ausserschulische Benützung von Kindergarten,  
Schulhäusern, Turnhallen und Turnplätzen. Er legt die Ge-
bühren für die Benutzung der Schul-  und Sportanlagen 
durch Dritte fest. 

 
3. Kindergarten-, Primar- und Realschulkommission 
 

Artikel 71 Es besteht eine Kindergarten-, Primar- und Realschulkom-
mission für den Kindergarten, die Primar- und die Realstufe. 

 
2 Mitgliederzahl, Zusammensetzung und Amtsdauer werden 

im Organisationsreglement der Gemeinde geregelt. 
 

Aufgaben 
 

Artikel 81 Die Kindergarten-, Primar- und Realschulkommission ist die 
unmittelbare Aufsichts- und Verwaltungsbehörde. Ihr fallen 
die Aufgaben und Befugnisse gemäss kantonaler Gesetz-
gebung zu, soweit diese nicht ausdrücklich einer anderen 
Behörde zugewiesen sind. 

 
  2 Sie hat insbesondere folgende Befugnisse: 
 

a) Anstellung der Schulleitung auf Vorschlag der  
    Lehrerkonferenz. 

   b) Erstellen eines Funktionsdiagrammes für die Schulleitung. 
   c) Erlass von Schulhausregeln auf Antrag der Schulleitung. 
 
   3 Sie stellt den Antrag für den Unterhalt und die Sanierung  

 des Kindergartens sowie der Schulgebäude, Turnhallen und 
Sportplätze. 

 
   4 Sie ist zuständig für: 
 

a) Die Festlegung der Ferien (Sportwoche) und entscheidet 
    auf Antrag der Schulleitung. 
b) Die Schulzeit und die Unterrichtszeit pro Woche und  
     entscheidet auf Antrag der Schulleitung. 
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  5 Sie regelt gemäss Artikel 59 und 60 VSG den  
schulärztlichen und den schulzahnärztlichen Dienst und 
wählt den Schularzt, den Schulzahnarzt sowie die Fachper-
son für den Hygieneunterricht. 

 
4. Schulleitung 
 
 Artikel 91 Die Schulleitung besteht aus einer Schulleitungsperson. 
 
  2 Sie ist Anstellungsperson der Lehrkräfte unter Mitwirkung 
   der Lehrkräfte. 
 
  3 Aufgaben und Kompetenzen werden in einem  

Funktionsdiagramm durch die Kindergarten-, Primar- und 
Realschulkommission geregelt.  

 
5. Elternmitarbeit 
 
 Artikel 10 Die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten-, Primar-  

und Realschulkommission, Lehrerschaft, Schulleitung und 
Eltern richtet sich nach Artikel 31 VSG.  

 
3. Teil: Übergangs- und Schlussbestimmungen  
 
 Artikel 11  Dieses Reglement tritt nach der Annahme durch die  

Einwohnergemeindeversammlung auf den 01.01.2010 in 
Kraft.  

 

Antrag: 
Schulkommission und Gemeinderat beantragen, das Schulreglement 
zu genehmigen.  

 
3. Beschlussfassung über die Steueranlagen und den Voranschlag 2010 

 

Ergebnis vor Abschreibungen: 
Aufwand Fr.  3.541.500  
Ertrag Fr.  3.828.300 
Ertragsüberschuss brutto Fr.     286.800 
 
Ergebnis nach Abschreibungen: 
Ertragsüberschuss brutto Fr. 286.800  
Abschreibungen ohne SF Fr. -297.000 

Aufwandüberschuss Fr. -10.200 
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Bestandesrechnung 
Die verzinslichen, festen Schulden betragen auf Beginn der Rechnung 2009 
unverändert Fr. 1,0 Mio. und die zinslosen IHG-Darlehen Fr. 47.300.--. Die Fi-
nanzierung der Investitionen wird soweit möglich aus eigenen Mitteln finan-
ziert. 
 

Eigenkapital 
Das veranschlagte Ergebnis pro 2010 führt zu einer kleinen Abnahme des Ei-
genkapitals.  

 

 Laufende Rechnung 
a) Aufwand 2010 nach Artengliederung 

Im Speziellen wird auf den Kommentar unter c  ĂVergleiche nach Funktionenñ 

verwiesen. 

30 Personalaufwand  635.100  
Veränderung gegenüber Vorjahr:  43.600  
Veränderung gegenüber Rechnung 08:  80.561  

Kommentar: Teuerung, Dienstalterszulagen, Schülertransporte und die Revisi-
on des Personalreglemetes bewirken einen höheren Anstieg. 
 

31 Sachaufwand   692.700  
Veränderung gegenüber Vorjahr:  24.300  
Veränderung gegenüber Rechnung 08:  118.856  

Kommentar: Höhere Schülertransporte, Beschaffung Tageskarten Gemeinde, 
zus. EDV Programm Fakturen, neue Gebühren Vormundschaftswesen, Ersatz 
Mobiliar führen zu einem höheren Sachaufwand. 
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32 Passivzinsen   37.700  
Veränderung gegenüber Vorjahr:  1.000  
Veränderung gegenüber Rechnung 08:  -464  

Kommentar: Die Passivzinsen bewegen sich im Rahmen des Vorjahres. 
 

33 Abschreibungen  357.500  
Veränderung gegenüber Vorjahr:  44.000  
Veränderung gegenüber Rechnung 08:  101676  
Kommentar: Die harmonisierten Abschreibungen orientieren sich an den Netto-
investitionen. Zum Abbau des VV sind 50.000 zusätzliche Abschreibungen vor-
gesehen. 
 

35 Entschädigungen an Gemeinwesen 1.106.500  
Veränderung gegenüber Vorjahr:  47.200  
Veränderung gegenüber Rechnung 08:  63.528  

Kommentar: Die Aufwendungen in den Lastenverteilern fallen gemäss Be-
rechnungshilfe des Kantons erneut höher aus. 
 

36 Eigene Beiträge  871.900  
Veränderung gegenüber Vorjahr:  -15.100  
Veränderung gegenüber Rechnung 08:  -185.968  

Kommentar: Durch die Übernahme der alleinigen Finanzierung der AHV und 
IV im Rahmen des NFA sind gegenüber der Rechnung 08 tiefere Beiträge zu 
bezahlen. Die Anteile an die EL und Lastenverteilung Fürsorge sind erneut 
gestiegen. Die Schulgelder und Lehrerbesoldungsanteile sind infolge tieferen 
Schülerzahlen geringer als im Vorjahr. 
 
 

38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 114.600  
Veränderung gegenüber Vorjahr:  -5.600  
Veränderung gegenüber Rechnung 08:  -85.565  

Kommentar: Die Einlagen in die Spezialfinanzierungen dienen zur Wiederbe-
schaffung (Ersatz/Unterhalt) und dem Rechnungsausgleich von spezialfinan-
zierten Aufgabenbereichen. Sie müssen ausgeglichen abschliessen  und sind 
daher starken Schwankungen unterworfen.  
 

39 Interne Verrechnungen  22.500  
Veränderung gegenüber Vorjahr:  3.000  
Veränderung gegenüber Rechnung 08:  4.111  

Kommentar: Mit den internen Verrechnungen wird Aufwand und Ertrag zwi-
schen den einzelnen Funktionen verrechnet, um die wirtschaftliche Aufgaben-
erfüllung je Aufgabenbereich möglichst genau beurteilen zu können.  
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b) Ertrag 2010 nach Artengliederun 

40 Steuern   1.322.500  
Veränderung gegenüber Vorjahr:  -31.000  
Veränderung gegenüber Rechnung 08:  -78.498  

Kommentar: Gestützt auf die wirtschaftlichen Prognosen wird mit einem leich-
ten Rückgang gerechnet. 

 

41 Regalien und Konzessionen  42.000  
Veränderung gegenüber Vorjahr:  -3.000  
Veränderung gegenüber Rechnung 08:  -60  

Kommentar: Die Entschädigung der BKW wird leicht tiefer angenommen.  
 

42 Vermögenserträge  136.100  
Veränderung gegenüber Vorjahr:  -10.400  
Veränderung gegenüber Rechnung 08:  -77.146  

Kommentar: Die Vermögenserträge werden leicht tiefer angenommen. In der 
Rechnung 08 war ein Einnahmenüberschuss aus der IR enthalten. 
 

43 Entgelte   463.400  
Veränderung gegenüber Vorjahr:  -11.200  
Veränderung gegenüber Rechnung 08:  5.736  

Kommentar: Die Abweichung zum Vorjahr resultiert aus dem Fürsorgebe-
reich. 
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44 Anteile und Beiträge ohne Zweckb. 1.185.000  
Veränderung gegenüber Vorjahr:  120.000  
Veränderung gegenüber Rechnung 08:  153.259  

Kommentar: Die Leistungen aus dem Finanzausgleich sollten gestützt auf die 
Finanzplanungshilfe des Kantons etwas höher ausfallen. 
 

45 Rückerstattung von Gemeinwesen 474.000  
Veränderung gegenüber Vorjahr:  101.700  
Veränderung gegenüber Rechnung 08:  -33.247  

Kommentar: Durch die höheren Aufwendungen im Fürsorgebereich resultiert 
eine hºhere ĂR¿ckerstattungñ in der F¿rsorgeabrechnung. 
 

46 Beiträge   132.800  
Veränderung gegenüber Vorjahr:  -28.000  
Veränderung gegenüber Rechnung 08:  -13.560  

Kommentar: Die Kantons- und Gemeindebeiträge bleiben in etwa gleich. Die 
Entnahmen aus den Depotgeldern im Friedhofwesen sind rund Fr. 30.000.-- 
tiefer budgetiert. 
 

48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 50.000  
Veränderung gegenüber Vorjahr:  -6.800  
Veränderung gegenüber Rechnung 08:  48.985  

Kommentar: Siehe Bemerkungen unter Ă38 Einlagen in die Spezialfinanzie-
rungenñ. 
 

49 Interne Verrechnungen  22.500  
Veränderung gegenüber Vorjahr:  3.000  
Veränderung gegenüber Rechnung 08:  4.111  

Kommentar: Siehe Bemerkungen unter Ă39 Interne Verrechnungenñ. 
 
 

c) Vergleiche zum Voranschlag Vorjahr und Rechnung Vorvorjahr nach 
Funktionen 

 

  Voranschlag 10 Voranschlag 09 Rechnung 08 

0 Allgemeine  

Verwaltung 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

  638.700 103.100 603.600 113.300 558.466 100.845 

Abweichung zu VA 09 35.100 -10.200     

Abweichung zu RG 08 80.233 2.254     

Grössere Unterhaltskosten in der MZA, die Teuerung und die Auswirkungen aus der Re-
vision des Personalreglementes sind für die höheren Aufwendungen verantwortlich. 
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  Voranschlag 10 Voranschlag 09 Rechnung 20 

1 Öffentliche  

Sicherheit 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

  143.600 97.400 126.500 101.000 125.721 117.210 

Abweichung zu VA 09 17.100 -3.600     

Abweichung zu RG 08 17.878 -19.810     

Erstmalig ein Beitrag an die Neuvermessung Los 2 von Fr. 11.000.-- enthalten. Entschä-
digungen im Vormundschaftswesen von Minderbemittelten fallen neu auch an. 
 

  Voranschlag 10 Voranschlag 09 Rechnung 08 

2 Bildung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

  828.400 85.500 914.200 73.500 866.967 99.406 

Abweichung zu VA 09 -85.800 12.000     

Abweichung zu RG 08 -38.567 -13.906     

Die Lehrerbesoldungsanteile und Schulgelder sind von den effektiven Schülerzahlen ab-
hängig. Durch weiterhin rückläufige Zahlen ist der Aufwand tiefer. 
 

  Voranschlag 10 Voranschlag 09 Rechnung 08 

3 Kultur und  

Freizeit 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

  14.700 1.700 9.900 3.000 10.976 0 

Abweichung zu VA 09 4.800 -1.300     

Abweichung zu RG 08 3.723 1.700     

Ein Gemeindebeitrag an den OVTH ist neu mit Fr. 5.000.-- enthalten. 
 

  Voranschlag 10 Voranschlag 09 Rechnung 08 

4 Gesundheit Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

  6.200 0 7.600 0 4.539 0 

Abweichung zu VA 09 -1.400 0     

Abweichung zu RG 08 1.660 0     

Minime Abweichung. 
 

  Voranschlag 10 Voranschlag 09 Rechnung 08 

5 Soziale  

Wohlfahrt 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

  1.200.800 499.500 1.110.000 444.000 1.285.334 535.481 

Abweichung zu VA 09 90.800 55.500     

Abweichung zu RG 08 -84.534 -35.981     

Die Aufwendungen im Fürsorgewesen können massiv variieren. Sie sind jedoch lasten-
ausgleichsberechtigt und haben somit keinen direkten Einfluss auf das Ergebnis. Unsere 
Anteile am Lastenausgleich des Kantons sind um rund Fr. 46.000.-- höher vorgesehen 
als im Vorjahr. Höhere lastenausgleichsberechtigte Aufwendungen führen auch zu höhe-
ren "Erträgen". 
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  Voranschlag 10 Voranschlag 09 Rechnung 08 

6 Verkehr Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

  224.300 142.700 192.900 107.200 171.968 113.738 

Abweichung zu VA 09 31.400 35.500     

Abweichung zu RG 08 52.331 28.961     

Die Beschaffung der Tageskarten Gemeinde und die Mofaschilder und -Marken sind 
erstmals hier enthalten. Der Aufwand für den Winterdienst wird leicht höher angenom-
men. 

 

  Voranschlag 10 Voranschlag 09 Rechnung 08 

7 Umwelt &  

Raumordnung 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

  376.100 323.300 376.900 355.900 374.112 350.542 

Abweichung zu VA 09 -800 -32.600     

Abweichung zu RG 08 1.987 -27.242     

Die spezialfinanzierten Aufgabenbereiche ARA, Wasser und Abfall müssen ausgegli-
chen abschliessen. Durch Sanierungsarbeiten erfolgt eine Entnahme aus dem ĂFonds 
Werterhaltñ.  

 

  Voranschlag 10 Voranschlag 09 Rechnung 08 

8 Volkswirtschaft Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

  8.100 43.500 8.600 47.100 7.338 44.205 

Abweichung zu VA 09 -500 -3.600     

Abweichung zu RG 08 761 -705     

Minime Abweichungen.  
 

  Voranschlag 10 Voranschlag 09 Rechnung 08 

9 Finanzen/ 

Steuern 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

  397.600 2.531.600 345.900 2.449.000 336.337 2.465.527 

Abweichung zu VA 09 51.700 82.600     

Abweichung zu RG 08 61.263 66.072     

Bei den periodischen Steuern wird aufgrund der Wirtschaftslage mit einem leichten 
Rückgang gerechnet. Die Leistungen aus dem Finanzausgleich sollten gemäss Finanz-
planungshilfe des Kantons um gut Fr. 100.000.-- höher ausfallen. Durch die Anpassun-
gen des FILAG ist ab 2012 mit grösseren Einbussen zu rechnen. 

 

Investitionsrechnung 

 
Bruttoinvestitionen 

Voranschlag 10 Voranschlag 09 Rechnung 08 

260.000 405.000 229.046 

Investitionseinnahmen 0 94.600 40.983 

Nettoinvestitionen 260.000 310.400 188.062 

Die Nettoinvestitionen sind dem notwendigen Bedarf angepasst. 
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Antrag: 
Der Gemeinderat Trachselwald hat den Voranschlag 2010 an seiner Sitzung 
vom 27. Oktober 2009 beraten und beantragt der Gemeindeversammlung: 
· Unveränderte Steueranlage von 1.88 Einheiten 
· Unveränderte Hundetaxe von Fr. 20.-- pro Hund 
· Unveränderte Anlage der Liegenschaftssteuer von 1,2 ă des amtlichen 

Wertes 
· Unveränderte Anlage der Feuerwehrdienstersatzabgabe von 0.19 Einheiten 
· Genehmigung des Voranschlages pro 2010, mit einem Aufwandüberschuss 

von Fr. 10.200.--. 

 

4. Wahlen 
Gemeinderat ï Ersatzwahl 
Walter Grossenbacher hat auf Ende Jahr die Demission als Gemeinderat 
eingereicht. Seine langjährige Mithilfe im Rat und sein grosser Einsatz zu 
Gunsten der Bevölkerung werden bestens verdankt.  

Als Ersatz konnte Eicher Dieter, Chrummholzmatte, Heimisbach ge-
funden werden.  

Antrag: 
Die Arbeitsgruppe Trachselwald schlägt als Ersatz für Walter Grossen-
bacher, für eine 4-jährige Amtsdauer, vom 01.01.2010 - 31.12.2013 vor: 
 

Eicher Dieter, 46, Chrummholzmatte 218. 
 
 
Falls den Änderungen im Organisationsreglement keine Mehrheit zu-
stimmen kann, muss nachfolgende Wiederwahl durchgeführt werden. 
 
Schulkommission ï Wiederwahl 
Die Amtsdauer von Kramer Silvia, Bodehüsli, Heimisbach läuft Ende 
2009 ab.  

Antrag: 
Es wird beantragt, Kramer Silvia für eine weitere 4-jährige Amtsdauer, 
vom 01.01.2010 - 31.12.2013, im Amte zu bestätigen. 
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Verschiedene Orientierungen und Informationen 
 

Feuerwehr, Militär, Zivilschutz 

Mit Jahrgang 1957 werden auf Ende Jahr aus der Feuerwehr entlassen: 
 

ü Gfeller Jürg  Holzsagi 
ü Geissbühler Hans-Ulrich Brüüschhüsli 
 

Aus der Militärdienstpflicht werden auf den 31.12.2009 der Jahrgang 1975 
und, sofern die Dienstleistungspflicht erfüllt ist, die Jahrgänge 1976-1979, 
sowie höhere Unteroffiziere des Jahrgangs 1973 entlassen. Es sind dies: 
 

ü Fuhrer Bruno Thal 
ü Mooser Marcel Eichgrat 
ü Ruch Daniel Chlösterli 
ü Scherrer Simon Schmittli 
 

 

Mit Jahrgang 1969 werden aus der Zivilschutzdienstpflicht entlassen: 
 

ü Beck Daniel Stampfi 
ü Scheidegger Peter Liechtguetbach 
 

Baugesuche 

Seit der letzten Bekanntgabe gingen folgende Baugesuche ein: 
 

Name, Vorname Adresse Vorhaben 

Wüthrich Walter Wasen i. E. Umbau Wohnteil, Neubau Autoun-
  terstand Mittler-Schwarzenegg 
Ritter Martin Vordere Häntsche Umbau Wohnung, Erweiterung  
  Autounterstand 
Kopp Christian Läderache Umbau/Erweiterung Geflügel- 
  schlachträume 
Grossenbacher Lukas Schmalenegg Terrainauffüllung 
Stettler Ernst + Margrit Dorf Überdachung Eingang, Anbau  
  Geräteraum + Sitzplatz 
Schär Reto + Silvia Mosershus Einbau Stückholzzentralheizung 
Lehmann Fritz Schlossguet Ausbau Zimmer im DG, neue  
  Aussentreppe, Schleppgaube 
Müller Thomas  Hinder-Schwarzenegg Maschinenweg für Waldbewirt- 
  schaftung 
Friedli Andrea + Marc Sumiswald Umbau Bauernhaus Liechtguet- 
  bach 
Minder Bernhard Chramershus Anbau Wintergarten 
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Stalder Beat + Therese Chramershus Ersatz Elektro- mit Pelletheizung, 
  Sonnenkollektoren 
Freidig Heinz Sumiswald Erweiterung Park-/Umschlagplatz 
  Dorf 
 

Jungbürgerinnen und Jungbürger 

Der Gemeinderat hat alle Jungbürgerinnen und Jungbürger des Jahrgangs 
1991 zu einem gemütlichen Abend ins Mehrzweckgebäude eingeladen. 
Fünf von acht JungbürgerInnen konnten an der "Feier" anwesend sein. Ins 
aktive Stimm- und Wahlrecht aufgenommen werden konnten: 
 

Ú Aeschbacher Angela, Neuhusberg 
Ú Aeschbacher Markus, Schlossberg 
Ú Geissbühler Hans, Liechtguethaule 
Ú Grundbacher Manuela, Chüefershus 
Ú Hirschi Esther, Dorf 
Ú Hügli Patrick, Äschberg 
Ú Oberli Roland, Wagnershus 
Ú Voramwald Doris, Twiri 
 

Wahlausschuss 2010 

Zur Überwachung der Urnen hat der Gemeinderat folgende Personen für 
ein Jahr gewählt: 
 

Präsident: 

Gfeller Wenzel Chramershus 85 
 

Mitglieder: 

Aeschbacher Regula Vorderi Grueb 88 
Berger Nicole Chrummholzmatte 88 
Bieri Andreas Ober-Rotebüel 87 
Flückiger Thomas Miescherberg 85 
Geissbühler Peter Liechtguethaule 89 
Gredler Rebecca Brösu 89 
Haslebacher Bruno Burzebüel 84 
Lehmann Sandra Schlossguet 87 
Rindlisbacher Fabian Dorf 86 
Röthlisberger Roland Nülli 83 
Rufer Annegret Vorderholz 88 
Schwab Simeon Dorf 90 
Schwendemann Markus Thal 78 
Sommer Manuel Chramershus 87 
Wüthrich Christian Chrummholzmatte  85 
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Libero-Gemeindebeiträge 

Wie in den vorangegangenen Jahren wird an die Jahresabonnemente der 
SchülerInnen der obligatorischen Schule (ohne 10. Schuljahre, Gewerbe-
schule, etc.) für das Schuljahr 2009/2010 ein Gemeindebeitrag von Fr. 85.ï 
ausbezahlt. Unter Vorweisung der Kaufquittung kann dieser Beitrag auf der 
Gemeindeverwaltung abgeholt werden. 
Beiträge an die Abonnemente für das vergangene Schuljahr 2008/2009 ver-
fallen per 31.12.2009. 
 

Trinkwasser 

Gemäss den amtlichen Untersuchungen des Kantonalen Laboratoriums hat 
das Trinkwasser der Gemeindeversorgung im Jahre 2009 den gesetzlichen 
Anforderungen entsprochen. 
 

 Bakteriologische 
Qualität 

Gesamthärte in franz. 

Härtegraden (of) 
Nitratgehalt in 

mg/l 

WV Heimisbach einwandfrei 
30.3 of 

Hªrtebereich: Ăhartñ 
8.00 

WV Trachsel-
wald 

einwandfrei 
20.3 of 
Ămittelhartñ 

5.00 

 
Das Trinkwasser der Versorgung Heimisbach stammt aus den Quellen Äsch 
und Liechtguet. Das Trinkwasser der Versorgung Trachselwald wird von der 
Wasserversorgung Sumiswald bezogen. Das Quellwasser wird mittels einer 
Ultraviolettanlage desinfiziert. 
Weitere Auskünfte betreffend Wasserversorgung oder Wasserqualität kön-
nen bei der Gemeindeverwaltung (Tel. 034 431 14 78) eingeholt werden. 
Die Angaben zur Wasserqualität können zudem über die Internetseite 
http://www.wasserqualitaet.ch/deutsch/pagesnav/frames.htm eingesehen 
werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Besitzer von Privatversorgungen all-
fällige Wasserbezüger(innen) gemäss Art. 275d der Lebensmittelverord-
nung ebenfalls jährlich mindestens einmal über die Qualität des Trinkwas-
sers informieren müssen.  
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Kehrichtabfuhr 

Bisher kam es öfters vor, dass die Kehrichtsäcke schwerer als 25 kg waren. 
Für die betroffenen Mitarbeiter der Kehrichtabfuhr ist dies aus gesundheitli-
chen Gründen auf lange Sicht unzumutbar. Schäden am Skelett und den 
Gelenken sind die Folge davon. Die betroffenen Personen werden Ihnen 
dankbar sein, wenn Sie in Zukunft die Gewichtslimite von 25 kg pro Keh-
richtsack einhalten. 
Im Weiteren kann auch das Zerreissen der Säcke verhindert werden. Sie 
ersparen den Mitarbeitern der Kehrichtabfuhr unangenehme und zeitauf-
wändige Reinigungsarbeiten. 
 Die Umweltkommission 
 

Liechtguetgrabestrasse 

Die Strassenkommission hat zusammen mit der Firma König beschlossen, 
dass im vorderen Bereich des Liechtguetgrabens nächsten Früh-
ling/Sommer ein Deckbelag angebracht wird. Dadurch werden die Uneben-
heiten vollständig verschwinden. 
 Die Strassenkommission 
 

Wohnungsvermietung 

Ab sofort zu vermieten: 
 

Studiowohnung im 2. Stock des Gemeindehauses 
Mietzins Fr. 430.ï inkl. NK 
 

3 ½ Zimmerwohnung im 1. Stock des alten Schulhaus Thal 
Mietzins Fr. 750.ï inkl. NK 
 

Auskunft und Besichtigungen: Niklaus Meister, Gemeindeverwaltung, 
Chramershus, 3453 Heimisbach, Tel. 034 431 14 78 / E-mail 
n.meister@trachselwald.ch 
 

Schlosstag Trachselwald vom 29.12.2009 

Am Dienstag, 29. Dezember 2009 wird symbolisch der Amtsbezirk Trach-
selwald verabschiedet und gleichzeitig der neue Verwaltungskreis Emmen-
tal begrüsst, der auf den 1. Januar 2010 offiziell in Kraft tritt. 
 
Das Schloss steht an diesem Tag von 10.00 bis 16.00 Uhr allen Interessier-
ten zur Besichtigung offen. Sie erhalten zudem die Gelegenheit, Ideen über 
eine zukünftige Schlossnutzung bekannt zu geben. Das Programm wird ca. 
Mitte Dezember verschickt und ist unter www.trachselwald.ch abrufbar. 

mailto:n.meister@trachselwald.ch
http://www.trachselwald.ch/
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Regierungsstatthalteramt ab 01.01.2010 
 
Regierungsstatthalteramt 

Burgdorf 
Schloss 
3400 Burgdorf 
Telefon 034 428 88 88 
Fax       034 428 88 89 

Regierungsstatthalteramt 

Fraubrunnen 
Schloss 
3312 Fraubrunnen 
Telefon 031 760 11 11 
Fax 031 760 11 55 

Regierungsstatthalteramt 

Signau 
Amtshaus 
3550 Langnau i.E. 
Telefon  034 408 18 18 
Fax 034 408 18 19 

Regierungsstatthalteramt 

Trachselwald 
Schloss 
3456 Trachselwald 
Telefon 034 / 432 31 31 
Telefax 034 / 432 31 32 
 

 

Die Regierungsstatthalterämter Burgdorf, Fraubrunnen, Signau und 

Trachselwald gehören ab dem 1. Januar 2010 der Geschichte an. Ab di e-

sem Datum sind wir erreichbar unter folgender Adre sse: 

Regierungsstatthalteramt Emmental  

Amt haus, Dorfstrasse  21,  

Postfach 754, 3550 Langnau i.E.  

Telefon  034  40 8 18 18  

Fax  034  408 18 19  

rsta.em@jgk.be.ch  

www.be.ch/regierungsstatthalter  

Büroöffnungszeiten:  

Mo -  Do 08.00 -  12.00 u. 13.30 -  17.00 Uhr  

Fr 8.00 -  12.00 u. 13.30 -  16.30 Uhr  

Regierungsstatthalter Markus Grossenbacher  freut sich, Sie mit se i-

nem Mitarbeiterteam ab dem 1. Januar 2010 in Langnau begrüssen zu 

dürfen. Wir sind auch in Z ukunft für Sie da!  

 

Burgdorf/Fraubrunnen/Signau/Trachselwald,  

im November 2009  

Die Regierungsstatthalter  

mailto:rsta.em@jgk.be.ch
http://www.be.ch/regierungsstatthalter
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Hausärztlicher Notfalldienst im Emmental 

Seit dem 01. April 2009 funktioniert der Notfalldienst im Emmental über eine 
einheitliche Notfallnummer (0900 57 67 47). Es wird empfohlen, im Notfall 
zuerst den Hausarzt anzurufen und nur bei dessen Abwesenheit obenste-
hende Notfallnummer zu wählen.  
 

Einweihung der erweiterten ARA mittleres Emmental 
 

 
 

1975 wurde die neu gebaute Abwasserreinigungsanlage mittleres Emmental in 
Betrieb genommen. In den Jahren 1992 ï 1995 wurde sie einer recht umfassen-
den Erneuerung unterzogen, wobei allerdings auf den Ausbau der Anlage auf 
Vollnitrifikation verzichtet worden ist. Nach einer Änderung der gesetzlichen 
Grundlagen müssen nun alle Abwasserreinigungsanlagen im Kanton Bern voll 
nitrifizieren können. 
Die Biologie der ARA mittleres Emmental wurde deshalb in den vergangenen 
zwei Jahren erweitert, so dass sie nun die gesetzlichen Anforderungen wieder 
erfüllt. 

 

 
 

Am 11. September 2009 wurde die erweiterte ARA eingeweiht und am 12. Sep-
tember 2009 der interessierten Bevölkerung vorgestellt. Über 200 Personen ha-
ben den Tag der offenen Tür genutzt und sich die Funktionsweise einer Abwas-
serreinigungsanlage zeigen lassen. Gleichzeitig hat die ARA mittleres Emmental 
ihren öffentlichen Auftritt erneuert und eine Homepage erstellt. 
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Wenn Sie mehr über unsere Kläranlage wissen und sich mit einfachen Bildern die 
Abwasserreinigung erklären lassen möchten, besuchen Sie unsere Homepage 
unter  

www.arame.ch 

 

Informationen der AHV-Zweigstelle 
 

Leistungen der AHV ab 1.1.2010 

Altersrenten 

Á  Männer 

Der Anspruch auf eine Altersrente beginnt am ersten Tag des Monats nach 

dem 65. Geburtstag. 2010 werden somit Männer mit Jahrgang 1945 ren-

tenberechtigt. Männer mit Jahrgang 1946 können ihre Rente 2010 um ein 
Jahr vorbeziehen, bei einer lebenslänglichen Rentenkürzung von 6,8 Pro-
zent. Männer mit Jahrgang 1947 können 2010 ihre Rente um zwei Jahre 
vorbeziehen mit einer lebenslänglichen Kürzung um 13,6 Prozent. 

 
Á  Frauen 

2005 wurde das Frauenrentenalter von 63 auf 64 Jahre angehoben (10. 

AHV-Revision). Somit sind 2010 Frauen mit Jahrgang 1946 rentenbe-

rechtigt. Ihr Rentenanspruch beginnt 2010 am ersten Tag des Monats 
nach dem 64. Geburtstag. 

2010 ist für Frauen mit Jahrgang 1947 ein Rentenvorbezug um ein Jahr 
möglich. Dabei wird die vorbezogene Rente nur um den halben Kürzungs-
satz, also um insgesamt 3,4 Prozent, lebenslang gekürzt. 

Im 2010 können Frauen mit Jahrgang 1948 ihre Altersrente um zwei Jahre 
vorbeziehen. Für Frauen der Jahrgänge 1948 und jünger gilt ab 2010 wie 
bei den Männern der volle Kürzungssatz von 6,8 Prozent pro Vorbezugs-
jahr (d.h. beim höchstmöglichen Vorbezug von zwei Jahren 13,6 Prozent). 

Á Aufschub des Rentenbezugs 

AHV-Rentenberechtigte können ï vor Erreichen des AHV-Alters - den Ren-
tenbezug um mindestens ein bis höchstens fünf Jahre aufschieben, wobei 
die Aufschubsdauer nicht im Voraus festgelegt werden muss. Der prozen-
tuale Zuschlag zur Altersrente bewegt sich zwischen 5,2 Prozent bei einjäh-
riger und 31,5 Prozent bei fünfjähriger Aufschubsdauer. 
 
 

http://www.arame.ch/
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Á  Rentenhöhe ab 1.1.2010 

Seit diesem Jahr beträgt die monatliche Altersrente bei vollständiger Bei-

tragsdauer mindestens 1ó140, hºchstens 2'280 Franken. Bei Ehepaaren ist 
die Summe beider Renten auf 150 Prozent einer Individualrente begrenzt, 

d.h. auf Fr. 3'420 monatlich maximal. Die Renten werden auf den 

1.1.2010 nicht erhöht. 

  

Hinterlassenenrenten 

Á  Witwenrenten 

Verheiratete Frauen, deren Ehegatte verstorben ist, haben Anspruch auf 
Witwenrente,  

 - wenn sie zum Zeitpunkt der Verwitwung eines oder mehrere Kinder 
(gleichgültig welchen Alters) haben. Als Kinder gelten auch im gemein-
samen Haushalt lebende Kinder des verstorbenen Ehegatten, die durch 
dessen Tod Anspruch auf eine Waisenrente haben. Das gleiche gilt für 
Pflegekinder, die bisher von den Ehegatten betreut wurden, sofern sie 
von der Witwe später adoptiert werden, oder 

 - wenn sie zum Zeitpunkt der Verwitwung das 45. Altersjahr zurückgelegt 
haben und mindestens 5 Jahre verheiratet waren. Die Ehejahre werden 
zusammengezählt, wenn sie mehrmals verheiratet waren. 

Für vom Verstorbenen geschiedene und nicht wieder verheiratete 

Frauen besteht nur Anspruch auf eine Witwenrente unter folgenden Vo-
raussetzungen: 

 - sie haben Kinder und die geschiedene Ehe hat mindestens 10 Jahre 
gedauert; 

 - sie waren bei der Scheidung älter als 45 Jahre und die geschiedene 
Ehe hat mindestens 10 Jahre gedauert, 

 - oder das jüngste Kind vollendet sein 18. Altersjahr, nachdem die ge-
schiedene Mutter 45 Jahre alt geworden ist. 

Á  Witwerrenten 

Witwerrenten an nicht wieder verheiratete Männer werden nur ausge-
richtet, bis das jüngste Kind das 18. Altersjahr vollendet hat. 

Á  Waisenrenten 

Der Rentenanspruch besteht bis zum 18. Altersjahr des Kindes. Für in 
Ausbildung stehende Waisen kann die Waisenrente bis längstens zum 
vollendeten 25. Altersjahr beansprucht werden. 
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Hilflosenentschädigungen 

In der Schweiz wohnhafte Altersrentner/innen können eine Hilflosenent-
schädigung beanspruchen, wenn sie seit mindestens einem Jahr ununter-
brochen in mittlerem oder schwerem Grad hilflos sind. Massgebend für den 
Grad der Hilflosigkeit ist das Ausmass, in dem die versicherte Person in 
den alltäglichen Lebensverrichtungen eingeschränkt ist und dauernder 
Pflege oder persönlicher Überwachung bedarf. Ansprüche auf Hilflosenent-
schädigung oder Hilfsmittel sind bei derjenigen Ausgleichskasse anzumel-
den, welche die Altersrente ausrichtet.  

 
Hilfsmittel 

Die AHV übernimmt ohne Rücksicht auf Einkommen und Vermögen in der 
Regel 75 % der Nettokosten nur für folgende Hilfsmittel: Perücken, Hörge-
räte für ein Ohr, Lupenbrillen, Sprechhilfegeräte für Kehlkopfoperierte, Ge-
sichtsepithesen, Orthopädische Mass-Schuhe und orthopädische Serien-
Schuhe, Rollstühle ohne Motor. 

 Keine Rente ohne Anmeldung, Vorbezugs-/Aufschubserklärung 

1. Neurentner/innen melden ihren Rentenanspruch auf amtlichem Formular 
bei der Ausgleichskasse an, bei der sie zuletzt Beiträge bezahlt haben. 
Ist ein Rentenbezüger noch als Selbständigerwerbender beitragspflichtig, 
so hat die zum Beitragsbezug zuständige Ausgleichskasse auch die 
Renten auszurichten. Wenn zuletzt bei mehreren Kassen Beiträge ent-

richtet wurden, besteht freie Kassenwahl. Ein Rentenvorbezug/-

aufschub ist im Anmeldeformular ausdrücklich zu vermerken. Ist ein 
Ehegatte schon rentenberechtigt, ist für den anderen Ehegatten die glei-
che Ausgleichskasse zuständig. 

2. Die Rentenanmeldung ist drei Monate vor Erreichen des AHV-Alters 

bzw. des Rentenvorbezugs einzureichen (zu früh eingereichte Anmel-
dungen führen zu keiner schnelleren Behandlung). Die im Formular ent-
haltenen Fragen sind in eigenem Interesse vollständig und wahrheitsge-
treu zu beantworten. Die gewünschte Auszahlungsart (Regel: Renten-
zahlung auf Post- oder Bankkonto) ist anzugeben. Der Anmeldung ist ei-
ne Kopie des Familienbüchleins, (bei Ausländern die Niederlassungsbe-
willigung) oder ein anderes amtliches Ausweispapier beizulegen. Bei 
mehrmals verheirateten Personen ist für jede Ehe die Dauer mit amtli-
chem Beleg (z.B. Kopie des Scheidungsurteils samt Rechtskraftbeschei-
nigung) zu bestätigen, da sonst die Einkommensteilung und die Auftei-
lung der Erziehungsgutschriften auf alle Ex-Ehepartner nicht erfolgen 
kann. Fehlende/verlorene Zivilstandsbelege sind beim zuständigen Zivil-
standsamt durch den/die Rentenansprecher/in selbst zu beschaffen. Bitte 
keine Originaldokumente einreichen, Fotokopien genügen. 
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Auskünfte  

www.akbern.ch oder bei der AHV-Zweigstelle Trachselwald, die kostenlos 
Formulare und Merkblätter abgeben. 

  

Ausgleichskasse des Kantons Bern 

Bern, November 2009 
 

 

Gemeinderat und die Verwaltung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wünschen allen eine ruhige, besinnliche  

Weihnachtszeit.  




